
einem starken, selbständigen und personell 
hochrangig ausgestatteten Sekretariat ver­
sehen zu lassen. Seine Vorstellung ging 
möglicherweise dahin, das Amt der Ver­
einten Nationen für Wissenschaft und Tech­
nologie und insbesondere dessen Direktor, 
den Deutschen Klaus-Heinrich Standke, in­
stitutionell auszuschalten, dessen Personal 
jedoch sich weitgehend überstellen zu las­
sen. Zur Absicherung des Manövers ge­
dachte er, sein Hauptquartier in Genf auf­
zuschlagen, also in sicherer Entfernung von 
der Zentrale. Der Ausschuß beharrte je­
doch auf New York, und Brasilien verzich­
tete auch darauf, einen Resolutionsentwurf 
zur Stärkung des Konferenzsekretariats zur 
Abstimmung zu stellen. Der Ausschuß bil­
ligte einen Zeitplan für die Vorbereitungs­
periode bis 1979 und verabschiedete Richt­
linien für die Ausarbeitung der nationalen 
Berichte, die die Staaten zur Vorbereitung 
der Konferenz anfertigen sollen und die als 
Grundlage für die Konferenzdokumentation 
gedacht sind. 
II. Die nationalen Berichte sollen dem 
Zweck dienen, zur Analyse der sozio-öko-
nomischen Probleme beizutragen, die an­
hand von Wissenschaft und Technologie 
gelöst werden könnten, und die Auswahl 
einer begrenzten Anzahl von Untersu­
chungsgegenständen zu erleichtern, von 
denen wichtiges Material für die Analyse 
und Diskussion der Tagesordnungspunkte 
erwartet werden darf. Dafür sollte jedes 
Land seine eigenen Erfahrungen, Zielset­
zungen und Prioritäten im Bereich der An­
wendung von Wissenschaft und Technolo­
gie zur Beschleunigung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung überdenken und 
sodann seine einschlägigen Programme 
und politischen Pläne im Bericht präsen­
tieren. Dahinter steht der Gedanke, die 
Gesamtheit nationaler Bestandsaufnahmen 
werde Mängel unvermeidlich offenlegen 
und mithin fast automatisch deutlich ma­
chen, welche Maßnahmen ergriffen werden 
müßten. Die nationalen Berichte würden 
somit zwangsläufig einen erstrangigen Bei­
trag zum Erfolg der Konferenz leisten, und 
zwar genauer zur Stärkung der technolo­
gischen Eigenkapazität der Entwicklungs­
länder. 

III. Die Richtlinien sehen vor, daß sich die 
nationalen Berichte inhaltlich an die Punk­
te 1-—3 der Tagesordnung der Konferenz 
anlehnen, nämlich (E/Res/2028 (LXI) vom 
4. August 1976): 
1. Wissenschaft und Technologie für Ent­
wicklung: a) Auswahl von Technologie und 
Weitergabe zu Entwicklungszwecken; b) 
Beseitigung von Hindernissen für die bes­
sere Verwendung von Kenntnissen und 
Fertigkeiten in Wissenschaft und Technolo­
gie für die Entwicklung aller Länder, insbe­
sondere für ihren Einsatz in Entwicklungs­
ländern; c) Methoden zur Einbindung von 
Wissenschaft und Technologie in die wirt­
schaftliche und soziale Entwicklung; d) 
neue Errungenschaften von Wissenschaft 
und Technologie zur Überwindung von 
Entwicklungshindernissen. 
2. Institutionelle Vorkehrungen und neue 
Formen internationaler Zusammenarbeit bei 
der Anwendung von Wissenschaft und 
Technologie: a) Aufbau und Ausweitung 
von Wissenschafts- und Technologieeinrich­

tungen in Entwicklungsländern; b) For­
schung und Entwicklung in den Industrie­
staaten im Hinblick auf Probleme von Be­
deutung für die Entwicklungsländer; c) Me­
chanismen für den Austausch entwicklungs­
relevanter wissenschaftlicher und technolo­
gischer Mitteilungen und Erfahrungen; d) 
die Stärkung der internationalen Zusam­
menarbeit in den Bereichen von Wissen­
schaft und Technologie für Entwicklung; 
e) die Förderung der Zusammenarbeit zwi­
schen den Entwicklungsländern und die 
Rolle der entwickelten Staaten bei einer 
solchen Zusammenarbeit. 
3. Nutzbarmachung des bestehenden UN-
Systems und anderer internationaler Orga­
nisationen. 
Allein zum vierten und letzten Punkt der 
Tagesordnung, der die Zukunftsperspekti­
ven von Wissenschaft und Technologie be­
trifft, werden im vorhinein keine nationalen 
Stellungnahmen erbeten; hierzu soll der 
Konferenz ein Sachverständigenbericht un­
terbreitet werden. NJP 

Weltwasserkonferenz 1977: Viel Einigkeit und et­
was Politisierung - Kein neuer Sonderfonds (19) 

I. Mit der Annahme des >Aktionsplans von 
Mar del Plata< ging die vom 14. bis 25. März 
1977 in der argentinischen Stadt tagende 
Weltwasserkonferenz zu Ende. Auf die Fül­
le von Empfehlungen eher technischer Art, 
die unter dieser Sammelbezeichnung zu­
sammengefaßt wurden, soll hier nicht nä­
her eingegangen werden. Es seien nur eini­
ge Beratungsgegenstände und Beschlüsse 
angesprochen, die wegen ihrer auch allge­
meinpolitischen Implikationen Aufmerksam­
keit erregt haben. Dazu gehört zunächst 
einmal, daß es ein kanadischer Sprecher 
für richtig hielt, zur Frage der Zentralisie­
rung von Wasserbehörden spezifisch die 
Haltung der Provinz Quebec vorzutragen. 
Auch weitere politische Probleme wurden 
behandelt. 
Zur Frage gemeinschaftlicher Wasserres­
sourcen hatte der Irak mit Unterstützung 
z. B. von Argentinien, Bangladesch und Ve­
nezuela folgende Empfehlung beantragt: 
»Besteht zwischen Anliegerstaaten kein 
Abkommen über ihre Teilhabe an einem 
grenzüberschreitenden Fluß und dessen 
Entwicklung, sollten die Staaten bestrebt 
sein, keine größeren Arbeiten in Gang zu 
setzen, die bedeutsame Auswirkungen auf 
ein anderes Land haben könnten.« Dage­
gen wurde eingewandt, eine solche Versa­
gung würde die nationale Souveränität be­
einträchtigen. Es setzte sich folgender me­
xikanischer Vorschlag durch, dem auch die 
sozialistischen Staaten Osteuropas zustimm­
ten: »Haben Anliegerstaaten über die Art der 
Verwendung gemeinschaftlicher Wasserres­
sourcen kein Abkommen geschlossen, soll­
ten sie zur Vermeidung vorhersehbarer 
Schäden geeignete und zweckmäßige Mit­
teilungen austauschen, auf denen die künf­
tige Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
begründet sein sollte.« Mehr als die Hälfte 
der Staaten übte Stimmenthaltung. 
Hinsichtlich des Panama-Kanals nahm die 
Konferenz ohne förmliche Abstimmung eine 
Resolution an, in der sie ihren ernsthaften 
Wunsch äußerte, Panama möge nach Ab­
schluß seiner Verhandlungen mit den USA 
wieder seine souveränen Rechte über die 

sogenannte Kanalzone ausüben können. 
Der Entwurf dazu war von siebzehn la­
teinamerikanischen Staaten sowie Libyen 
und der Demokratischen Volksrepublik Ko­
rea eingebracht worden. Agentinien berief 
sich bei der Unterstützung des Antrags auf 
das bemerkenswerte Prinzip der kontinen­
talen Solidarität. Die USA hielten die Kon­
ferenz zwar für ein ungeeignetes Forum zur 
Erörterung des Themas, betrachteten den 
Wortlaut der Entschließung aber nicht als 
unvereinbar mit ihrer Grundsatzposition. 
Zum Thema der besetzten Gebiete< er­
klärte die Konferenz in einer Resolution mit 
52 zu 17 Stimmen bei 22 Enthaltungen, die 
Entwicklung der Wasserressourcen in Ge­
bieten unter Kolonialherrschaft, Fremdherr­
schaft, Rassendiskriminierung und Apart­
heid sollte so gelenkt werden, daß sie den 
einheimischen Völkern zugute komme, die 
die legitimen Nutznießer ihrer natürlichen 
Ressourcen einschließlich ihrer Wasserres­
sourcen seien. Die Entschließung führte 
ausdrücklich die Beispiele Palästina, Sim­
babwe, Namibia und >Asania< (Südafrika) 
auf. Die Bundesrepublik Deutschland ge­
hörte zu den Staaten, welche einwandten, 
solche Themen seien auf der Weltwasser­
konferenz fehl am Platze. 
II. Auch Völkerrechtsfragen wurden behan­
delt. So hatte Bangladesch die Auffassung 
vertreten, wegen der zunehmenden Kon­
flikte zwischen konkurrierenden Anspruch­
stellern müsse ein Verhaltenskodex aufge­
stellt werden, und zwar in Form einer Kon­
vention, die Gebrauch, Entwicklung und Be­
wirtschaftung internationaler Flüsse regele. 
Die Konferenz ging schließlich nicht so­
weit, nahm aber den Standpunkt ein, in 
Ansehung der wachsenden wirtschaftlichen 
sowie umweit- und naturbedingten wech­
selseitigen Abhängigkeiten über Grenzen 
hinweg sei eine internationale Zusammen­
arbeit bei gemeinschaftlichen Wasserres­
sourcen notwendig. Die Völkerrechtskom­
mission solle ihrer Arbeit an einer Konven­
tion über die Nutzbarmachung internatio­
naler Wasserwege zu anderen als Schiff­
fahrtszwecken höheren Rang einräumen. 
Schließlich lag der Konferenz ein Vorschlag 
zur Errichtung eines neuen Sonderfonds 
vor. Sie machte ihn sich nicht zu eigen. 
Die entwickelten Staaten unter Einschluß 
der sozialistischen Länder Osteuropas hat­
ten sich dagegen gewehrt, zugleich aber 
auch einige Entwicklungsländer, wie etwa 
der Jemen, dessen Delegierter von »ver­
schwenderischen zusätzlichen Institutio­
nen« gesprochen hatte. NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Südliches Afrika: Probleme auf der 31. Generalver­
sammlung — Anerkennung der Transkei abge­
lehnt — Westliche Staaten mehrfach verurteilt — 
Erneut Waffenembargo gegen Südafrika gefordert 
- >TurnhallengesprSche< In Wlndhuk Teil der 
Apartheid-Politik (20) 

I. Die vorangegangenen politischen Entwick­
lungen im Südlichen Afrika — Niederlage 
der von Südafrika geförderten Bürgerkriegs­
parteien in Angola, Aufbegehren der afrika­
nischen Jugend in Südafrika, Bemühungen 
Henry Kissingers um eine Lösung des Rho­
desien-Problems, Einberufung der Genfer 
Rhodesien-Konferenz durch die verantwort­
liche Kolonialmacht Großbritannien, Ver­
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suche der südafrikanischen Regierung, in 
Namibia eine umstrittene Form von Unab­
hängigkeit ohne und gegen die Vereinten 
Nationen durchzusetzen, sowie das Kon­
zept der >Unabhängigkeit< für die von ihr 
geschaffenen >Bantustans< zu verwirklichen 
— gaben der 31. Generalversammlung 
begründeten Anlaß, einen erheblichen Teil 
ihrer Arbeit dieser Konfliktzone zu wid­
men. 
Die bisherige Politik der Vereinten Natio­
nen gegenüber den >Bantustans< als Be­
standteil des Apartheid-Systems wurde in 
einer Entschließung vom 26. Oktober wie­
der aufgenommen und die am gleichen 
Tag proklamierte Unabhängigkeit der 
Transkei für »ungültig« erklärt (s. VN 6/ 
1976 S. 191). Gleichzeitig wurden alle Re­
gierungen aufgefordert, der Transkei keine 
irgendwie geartete Anerkennung zu gewäh­
ren, mit ihr keinerlei Beziehungen zu un­
terhalten und auch den unter ihre Zustän­
digkeit fallenden natürlichen und juristi­
schen Personen solche nicht zu gestatten. 
Die im ursprünglichen Entschließungsent­
wurf enthaltene umstrittene Passage vom 
Fortbestehen der südafrikanischen Staats­
bürgerschaft für die Bürger dieses >Ban-
tustans< war zurückgezogen worden, um 
eine möglichst breite Zustimmung für die 
Zurückweisung der >Unabhängigkeits-Erklä-
rung< erhalten zu können. Bei Stimmenthal­
tung der USA wurde die Resolution mit 134 
Ja-Stimmen verabschiedet. Einige Vertre­
ter westlicher Länder meldeten jedoch Vor­
behalte gegenüber der Forderung nach Un­
terbindung nichtstaatlicher Kontakte zur 
Transkei an. 
II. Weniger einmütig ging es bei der Be­
handlung zahlreicher anderer mit dem Süd­
lichen Afrika befaßter Tagesordnungspunk­
te zu. So enthielt der vom Entkolonisie-
rungs-Ausschuß der Generalversammlung 
vorgelegte Bericht über die Tätigkeit frem­
der wirtschaftlicher und sonstiger Interes-
sen<, die die Unabhängigkeit Südrhode­
siens, Namibias und anderer Gebiete be­
hindern, einigen Sprengstoff. Auf Empfeh­
lung dieses Ausschusses wurde am 5. No­
vember eine Resolution (A/Res/31/7) ver­
abschiedet, in der die nukleare und militä­
rische Zusammenarbeit mehrerer Staaten 
mit dem rassistischen Minderheitsregime 
Südafrikas verurteilt wurde. Namentlich 
aufgeführt wurden Frankreich, Israel, Groß­
britannien, die Vereinigten Staaten und 
erstmals auch die Bundesrepublik Deutsch­
land. 93 Staaten stimmten für die Resolu­
tion, 19 meist westliche und lateinamerika­
nische Länder enthielten sich. Die neun 
Gegenstimmen kamen von den Betroffenen 
und den nicht in der Resolution genannten 
Staaten der Europäischen Gemeinschaft 
mit Ausnahme Dänemarks und Irlands, die 
Stimmenthaltung geübt hatten. 

III. Gleich zehn großenteils kontroverse 
Entschließungen wurden am 9. November 
angenommen. Die meisten Gegenstimmen 
(20, bei 91 Ja-Stimmen und 28 Enthaltun­
gen) erhielt die Resolution über die B e ­
ziehungen zwischen Israel und Südafrika«, 
in der die »fortgesetzte und zunehmende 
Kollaboration zwischen Israel und dem ras­
sistischen Regime von Südafrika als fla­
grante Verletzung der Resolutionen der Ver­
einten Nationen und als Ermunterung für 
das rassistische Regime von Südafrika, sei­

ne verbrecherische Politik fortzusetzen«, 
nachdrücklich verurteilt wurde. Die Besorg­
nis hauptsächlich der afrikanischen Staaten 
wegen der von außen kommenden wirt­
schaftlichen, politischen und — wie von 
ihrer Seite vermutet wird — auch militäri­
schen Unterstützung des südafrikanischen 
Regimes drückte sich auch in der erneuten 
Forderung der Generalversammlung nach 
einem Waffenembargo gegen Südafrika aus. 
Als »traditionelle Verbündete« des rassisti­
schen Regimes wurden insbesondere Frank­
reich, die Bundesrepublik Deutschland — 
deren Ständiger Vertreter Rüdiger von 
Wechmar diese und ähnliche Vorwürfe wie­
derholt scharf zurückwies — , Israel, Groß­
britannien und die Vereinigten Staaten ge­
nannt. Frankreich, Großbritannien und die 
Vereinigten Staaten, die am 19. Oktober im 
Sicherheitsrat durch ihr Veto einen auf die 
Durchführung eines Waffenembargos gegen 
Südafrika gerichteten Beschluß verhindert 
hatten, wurden zur Aufgabe ihrer negati­
ven Haltung in dieser Frage aufgefordert. 
Bei 110 Ja-Stimmen (unter ihnen EG-Mit­
gliedstaat Dänemark) und 20 Enthaltungen 
(darunter EG-Angehöriger Irland) stimmten 
Belgien, Frankreich, die Bundesrepublik, 
Italien, Luxemburg, die Niederlande, Groß­
britannien und die Vereinigten Staaten ge­
gen die Resolution, während Israel wie 
auch Südafrika an der Abstimmung nicht 
teilnahmen. 
In anderen Resolutionen, die ebenfalls am 
9. November verabschiedet wurden, wurde 
jegliche wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(beispielsweise auch des Internationalen 
Währungsfonds) mit Südafrika verurteilt, 
und der Sicherheitsrat aufgefordert, Schritte 
zur Einstellung weiterer Auslandsinvestitio­
nen dort zu erwägen. Weiterhin wurde der 
Sonderausschuß gegen Apartheid ermäch­
tigt, 1977 in Afrika eine >Weltkonferenz für 
Aktionen gegen die Apartheid< durchzufüh­
ren, ein Aktionsprogramm (mit der Aufli­
stung detaillierter Maßnahmen gegen das 
Apartheid-Regime, die von Regierungen, 
Gewerkschaften, Kirchen und anderen nicht­
staatlichen Organisation ergriffen werden 
sollten) verabschiedet, die Einsetzung ei­
nes Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung 
eines internationalen Obereinkommens ge­
gen Apartheid im Sport beschlossen, die 
Solidarität mit den politischen Gefangenen 
in Südafrika bekräftigt und der 11. Oktober 
zum >Tag der Solidarität mit den südafrika­
nischen politischen Gefangenem erklärt so­
wie zu großzügigeren Beiträgen zum >Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Süd-
afrika< zugunsten der Opfer der Diskrimi­
nierung aufgerufen. In einer weitqefaßten 
Entschließung >Die Lage in Südafrika« ver­
kündete die Generalversammlung, daß »das 
rassistische Regime von Südafrika rechts­
widrig ist und kein Recht hat, das Volk von 
Südafrika zu vertreten«, bezeichnete die 
von der Organisation für Afrikanische Einheit 
anerkannten nationalen Befreiungsbewe­
gungen (den >African National Congress of 
South Africa< und den >Pan Africanist Con­
gress of Azania«) als »die wahren Vertreter 
der überwältigenden Mehrheit des südafri­
kanischen Volkes« und bekräftigte die 
Rechtmäßigkeit des Kampfes des unter­
drückten Volkes und seiner Befreiungsbe­
wegungen »mit allen verfügbaren Mitteln 
um die Machtergreifung durch das Volk«. 

Bei dieser Gelegenheit wurde auch der 16. 
Juni — an dem 1976 die Auseinanderset­
zungen in Soweto bei Johannesburg be­
gannen — zum internationalen Tag der 
Solidarität mit dem kämpfenden Volk von 
Südafrika« proklamiert. 
IV. Die Probleme des Südlichen Afrika 
wurden auch im weiteren Verlauf der Ge­
neralversammlung wieder aufgegriffen, da 
das Thema in mehreren berichterstattenden 
Ausschüssen eine Rolle gespielt hatte. So 
wurde am 30. November einmal mehr die 
Forderung nach einem Waffenembargo ge­
gen Südafrika erhoben und wieder eine 
Verurteilung aller mit den rassistischen Re­
gimes im Südlichen Afrika zusammenarbei­
tenden Staaten »sowie (der) fremden Wirt­
schaftsinteressen, die ihre Kollaboration mit 
diesen Regimen, insbesondere auf wirt­
schaftlichem, militärischem und nuklearem 
Gebiet, aufrechterhalten bzw. weiter ver­
stärken«, ausgesprochen (A/Res/31/33). 
Wiederum namentlich genannt in der Reso­
lution wurden Frankreich, die Bundesrepu­
blik, Großbritannien, die Vereinigten Staa­
ten und Israel; dazu kam dieses Mal noch 
Japan. Bei 11 Gegenstimmen sämtlicher 
EG-Staaten, Japans und der USA (Israel 
beteiligte sich nicht an der Abstimmung, 
gab aber später seine Ablehnung zu Proto­
koll) und 28 Stimmenthaltungen, unter ihnen 
die Sowjetunion, die DDR und andere so­
zialistische Länder, wurde die Resolution 
mit 97 Ja-Stimmen angenommen. 
In einer bei gleicher Gelegenheit verab­
schiedeten Resolution (A/Res/31/34) wurde 
»das Recht der Völker, mit allen verfügba­
ren Mitteln einschließlich des bewaffneten 
Kampfes« um »Unabhängigkeit, territoriale 
Unversehrtheit, nationale Einheit und Be­
freiung von Kolonial- und Fremdherrschaft 
sowie fremder Unterjochung zu kämpfen«, 
bekräftigt. Hier gab es 109 Ja-Stimmen, 
vier Gegenstimmen und 24 Enthaltungen 
(unter ihnen die Bundesrepublik und die 
meisten anderen EG-Staaten). 
V. Bei einer großen Zahl von Enthaltungen 
wurde dann am 13. Dezember die Men­
schenrechtskommission aufgefordert, eine 
Liste aufzustellen von natürlichen und ju­
ristischen Personen, die des Verbrechens 
der Apartheid gemäß dem am 18. Juli 1976 
in Kraft getretenen, von den westlichen 
Ländern jedoch nicht unterzeichneten i n ­
ternationalen Obereinkommen über die Be­
endigung und Bestrafung des Verbrechens 
der Apartheid« verdächtig seien. Das Apart­
heid-Thema dürfte auch die >Weltkonferenz 
zur Bekämpfung des Rassismus und der 
rassischen Diskriminierung« im Jahre 1978 
beherrschen, als deren Konferenzort die 
ghanesische Hauptstadt Accra bestimmt 
wurde. 
VI. Speziell mit zwei Teilgebieten der Kon­
fliktzone Südliches Afrika wird sich 1977 
die internationale Konferenz zur Unterstüt­
zung der Völker Simbabwes und Namibias« 
befassen, deren Veranstaltung ebenfalls 
von der Generalversammlung beschlossen 
wurde. Sie soll in Maputo, der Hauptstadt 
Mosambiks, stattfinden. Mit diesen beiden 
Kolonialgebieten befaßten sich auch eine 
ganze Anzahl von Resolutionen, die die 
Generalversammlung am 20. Dezember, 
kurz vor ihrer Vertagung, verabschiedete. 
Hinsichtlich Südrhodesiens drückte die Ge­
neralversammlung ihre Hoffnung aus, daß 
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die Genfer Konferenz die Bedingungen für 
eine baldige Unabhängigkeit auf der Grund­
lage der Mehrheitsherrschaft schaffen kön­
ne und bekräftigte die Auffassung, daß es 
keine Unabhängigkeit vor Erlangung der 
Mehrheitsherrschaft für dieses Gebiet ge­
ben solle. Der fortgesetzte Import von 
Chrom und Nickel aus Südrhodesien durch 
die Vereinigten Staaten — in Verletzung 
der Sanktionen des Sicherheitsrats — wur­
de verurteilt. 
Verurteilt wurde auch Südafrika wegen sei­
ner fortgesetzten Besetzung des namibi­
schen Territoriums und der auf die Ver­
ewigung von »Apartheid- und >Homeland<-
Politik« abzielenden »sogenannten Verfas­
sungsgespräche in Windhuk« (A/Res/31/ 
146). Jegliche Unabhängigkeits-Verhand­
lungen hätten allein zwischen Vertretern 
der Südwestafrikanischen Volksorganisa­
tion (SWAPO) und Südafrikas — unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen — 
stattzufinden, um die Modalitäten der 
Machtübergabe festzulegen. Auch die For­
derung nach einem Waffenembargo gegen 
Südafrika wurde an dieser Stelle wieder 
aufgenommen und die erneute Befassung 
des Sicherheitsrates mit der Namibia-Frage 
verlangt. In dieser Resolution untersützte 
die Generalversammlung auch den von der 
SWAPO geführten »bewaffneten Kampf des 
namibischen Volkes« für »Selbstbestim­
mung, Freiheit und nationale Unabhängig­
keit in einem vereinten Namibia«. Ange­
nommen wurde die Resolution mit 107 Ja-
Stimmen bei sechs Nein-Stimmen (darun­
ter die der Bundesrepublik Deutschland) 
und 12 Enthaltungen. 
Der Namibia-Rat der Vereinten Nationen 
wurde ermächtigt, Hearings wegen der Aus­
beutung und des Kaufs namibischen Urans 
durchzuführen; die Staaten, die konsulari­
sche Vertretungen in Namibia unterhalten, 
wurden zur Beendigung von deren Tätig­
keit aufgefordert. Unter den Programmen, 
die die Vereinten Nationen im Zusammen­
hang mit dem von ihnen (theoretisch) di­
rekt verwalteten Gebiet auf dieser General­
versammlung beschlossen, ist insbesonde­
re das Nationhood Programme« zu nen­
nen, das im Zusammenhang auch mit dem 
im August 1976 in Lusaka eröffneten Na­
mibia-Institut der Vereinten Nationen eine 
Unterstützung der Vorbereitung auf die Un­
abhängigkeit dieses Gebiets leisten soll. 
Weiterhin wurde der SWAPO der Beobach­
ter-Status eingeräumt und schließlich auf 
Vorschlag des Generalsekretärs der Finne 
Martti Ahtisaari zum neuen Beauftragten 
für Namibia berufen. 
VII. Wenn auch zahlreiche der von der 31. 
Generalversammlung verabschiedeten Re­
solution zum Südlichen Afrika in Wortwahl, 
Aussage und Stoßrichtung fast identisch 
erscheinen, so wäre es doch verfehlt, in 
diesem Zusammenhang die Vereinten Na­
tionen einfach als Abstimmungsmaschine 
zur Verurteilung immer der gleichen Län­
der zu sehen. Die Vorwürfe an die Adresse 
bestimmter Staaten, auch wenn ihnen 'm 
Einzelfall die Untermauerung durch hand­
festes >Beweismaterial< fenlt, können nicht 
einfach als Ausdruck antiwestlichen Ressen­
timents abgetan werden. Immerhin liegt 
diesen in mancher Beziehung vielleicht 
überzogenen Vorwürfen ebenso wie den 
ständig wiederholten Forderungen nach der 

Anwendung von Boykott und Sanktionen 
die Erkenntnis zugrunde, daß in einem wirt­
schaftlich und politisch gänzlich auf sich 
gestellten Südafrika das derzeitige System 
rassistischer Minderheitsherrschaft kaum 
überdauern könnte. Auch wer glaubt, durch 
eine beim Fortbestand wirtschaftlicher und 
politischer Kontakte erfolgende Einwirkung 
eher zur Änderung der in den Vereinten 
Nationen einhellig abgelehnten Apartheid-
Politik beitragen zu können, sollte diese 
Position respektieren können. 
Mißverständnisse, die gerade in dieser Fra­
ge nicht ausbleiben und die sowohl inner-
wie außerhalb der Vereinten Nationen auf­
treten, veranlaßten den Nigerianer Leslie 
0 . Harriman, im Namen des Sonderaus­
schusses gegen Apartheid zu erklären, daß 
keine der früheren Resolutionen und auch 
keine der der 31. Generalversammlung vor­
liegenden impliziere, Weiße hätten kein 
Recht, in Südafrika zu bleiben. »Tatsächlich 
sind all diese Resolutionen von unzweideu­
tiger Gegnerschaft zu Rassismus und Ras­
sendiskriminierung durchdrungen.« Und er 
zitierte aus der >Freiheits-Charta< des >Afri-
can National Congress of South Africa« von 
1955: »Südafrika gehört all denen, die dort 
leben, schwarz und weiß, und keine Regie­
rung kann zu Recht Autorität in Anspruch 
nehmen, wenn sie nicht auf den Willen des 
ganzen Volkes gründet.« Red 

Chile: Welterhin Verletzungen der Menschenrech­
te — Immer noch Ausnahmezustand — Fassade 
und Wirkllckkeit - Ad-hoc-Arbeltsgruppe für Men­
schenrechte In Chile legt zwei umfassende Be­
richte vor — Keine Prüfung Im Lande durch die 
chilenische Regierung ermöglicht - Sensationelles 
amerikanisches Schuldbekenntnis — Amtlicher Wi­
derruf — Auch andere Lander belastet — >Multis 
der Gewalt« — Bundesrepublik Deutschland für 
Chile-Resolution der Kommission für Menschen­
rechte (21) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1976 S. 60 ff. fort.) 

1. Keine Wiederherstellung und Wiederbe­
achtung der Menschenrechte, auch keine 
Fortschritte in dieser Hinsicht, gibt es bis 
heute in Chile. Wohl haben sich gewisse 
Formen der Unterdrückung gewandelt, nicht 
aber die Verletzungen der Menschenrechte 
als solche. Es besteht ein extremer Gegen­
satz zwischen den Behauptungen der chi­
lenischen Regierung und den Tatsachen, 
so wie der Unterschied zwischen einer Fas­
sade und der Wirklichkeit. Die Fassade in 
Chile besteht aus Gesetzen, aus Verlaut­
barungen von Personen, die unter dem Mi­
litärregime hohe Befugnisse haben, und 
aus dem scheinbar normalen Leben in den 
Straßen von Santiago de Chile, wie es 
Auslandsbesucher bei einem flüchtigen Auf­
enthalt in der Hauptstadt sehen. Die Wirk­
lichkeit ist dagegen das heutige Leben von 
Sympathisanten früherer Regierungen, die 
von den jetzigen Machthabern als mögliche 
Gegner angesehen werden, es ist das 
Leben der Verhafteten, Gefolterten, Ver­
schwundenen, tot Aufgefundenen oder auch 
der ohne echte Möglichkeit, bezahlte Arbeit 
zu finden, Freigelassenen und schließlich 
auch das Leben der Menschen, die ohne 
Gerichtsentscheid des Landes verwiesen 
wurden und nicht in die Heimat zurückkeh­
ren dürfen. Ein großer Teil der chilenischen 
Bevölkerung wird verfolgt und ist vom na­
tionalen Leben wegen tatsächlicher oder 

auch nur vermuteter regimegegnerischer 
Einstellung ausgeschlossen. Die elementar­
sten Formen der Demokratie, wie irgend­
welche Wahlen zu Ämtern, sind aufgeho­
ben. Personen, die einer oppositionellen 
Einstellung verdächtigt werden, werden 
kurzerhand als Marxisten bezeichnet. Das 
gilt nicht nur für Anhänger und Mitglieder 
politischer Parteien mit marxistischer Ideo­
logie, sondern für alle, die Äußerungen von 
sich geben, welche nicht voll den amtlichen 
entsprechen. Als > Marxisten« gelten auch 
Personen, die keine politischen Funktionen 
hatten, sondern lediglich Mitglieder ge­
mäßigter Bewegungen waren, aber auch 
Schriftsteller, Studenten und sogar ka­
tholische oder protestantische Bischöfe. 
Rechtshandlungen müssen sich nach er­
zwungenem Regimekonzept richten. Als 
Grund für Verhaftung und Haft gilt schon 
die Vermutung einer >umstürzlerischen< 
Haltung. Sogenannte Verstöße gegen den 
bestehenden Ausnahmezustand werden als 
ausreichend für allgemeine Anklagen aner­
kannt. Viele, die hohe Ämter in der Ge­
richtsbarkeit innehaben, oder solche, deren 
Aufgabe es ist, der Gerechtigkeit zu die­
nen, handeln aus Furcht nicht ihrer Verant­
wortung gemäß, sondern ignorieren und 
zerstören die grundlegenden Rechtsnormen 
und Traditionen. 
Als entscheidende Grundlage für die vor­
herrschende Unterdrückung wird der im­
mer noch bestehende Ausnahmezustand 
angesehen, in dem knappe Vorschriften 
weitreichende Auslegungen durch die Mili­
tärs nebst entsprechenden Folgen ermög­
lichen und eine Scheinberechtigung gestat­
ten. Die Situation in Chile ist mit Art. 4 des 
Internationalen Paktes für bürgerliche und 
politische Rechte, dem auch Chile beige­
treten ist, nicht zu vereinbaren. Art. 4 ver­
weist im Falle eines Notstandes u. a. auf 
diejenigen Menschenrechte, die in keinem 
Fall verletzt werden dürfen, wie das Recht 
auf Leben, die Unterlassung von Folter u.a. 
Solange der Ausnahmezustand andauert, 
der der Militärjunta fast die ganze Macht 
gewährt, ist in Chile keine Hoffnung auf 
eine angemessene schnelle Wiederherstel­
lung der Menschenrechte und Grundfrei­
heiten vorhanden. Darüber hinaus besteht 
sogar aufgrund vorliegender Unterlagen 
ernste Sorge, daß der gegenwärtige Aus­
nahmezustand aufgehoben werden könne, 
um den Anschein einer normalisierten Si­
tuation zu erwecken, in Wirklichkeit aber 
eine Fortsetzung und Institutionalisierung 
unter einem Tarnnamen die eigentliche Ab­
sicht sei. 
Auf einigen hundert Seiten hat die Ad-hoc-
Arbeitsgruppe für Menschenrechte in Chile 
in zwei Berichten für die Generalversamm­
lung und für die Kommission für Men­
schenrechte genau und systematisch die 
ganze Breite der Menschenrechtsverletzun­
gen in Chile untersucht und ist zu obigen 
Ergebnissen gekommen (A/31/253 und El 
CN.4/1221). Der erste Bericht war Arbeits­
grundlage für die Behandlung des Themas 
in der letzten Generalversammlung vom 
Herbst 1976, die hierzu eine Resolution mit 
95 gegen 12 Stimmen bei 25 Enthaltungen 
annahm (deutscher Text s. S. 65 f. dieser 
Ausgabe). Der zweite Bericht lag zusätzlich 
der Kommission für Menschenrechte vor, die 
vom 9. bis 11. März 1977 auf ihrer 33. Ta-
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